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GESETZENTWURF 
 

der B90/Grüne-Landtagsfraktion 
 
 
betr.: Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Schutz vor den Gefahren des Passiv-

rauchens 
 

 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 

Artikel 1 
 

Gesetz  
zur Änderung des Gesetzes zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens  

(Nichtraucherschutzgesetz) 
 
 

Vom …. 
 
 
Das Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens (Nichtraucherschutz-
gesetz) vom 21. November 2007 (Amtsbl. 2008 S. 75), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes zur Änderung des NichtraucherschutzG und des 1. Kinder- und Jugend-
hilfeG-AusführungsG v. 14.1.2009 (Amtsbl. S. 396), wird wie folgt geändert: 
 
 
1. In § 3 werden die Absätze 3 bis 8 gestrichen. Die Absätze 9 und 10 werden zu den 

Absätzen 3 und 4. 
 
2. § 6 wird wie folgt geändert: 
 

In Absatz 1 Ziffer 3 werden die Angabe „§ 3 Abs. 8“ und das Wort „oder“ gestri-
chen. 

 
Artikel 2 

 
In-Kraft-Treten 

 
Das Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 
 
 
Ausgegeben:  19.11.2009 bitte wenden 
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B e g r ü n d u n g: 

 
 

A.  Allgemeines 
 

Mit dem Gesetzentwurf wird ein umfassender Nichtraucherschutz in Gaststätten, Ver-
einsheimen, Diskotheken, Festzelten und Beherbergungsbetrieben gewährleistet. 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Grundsatzentscheidung vom 30. Juli 2008 
zu den Nichtraucherschutzgesetzen von Baden-Württemberg und Berlin klar gestellt, 
dass absolute Rauchverbote ohne Ausnahmen zum Schutz der Gesundheit der Bevöl-
kerung vor den Gefahren des Passivrauchens verfassungskonform sind. 
 
 

B. Im Einzelnen 
 

Zu Artikel 1 
 
 
Zu Nummer 1 
 
Durch die Änderung werden die Ausnahmeregelungen, wonach das Rauchen in abge-
schlossenen und belüfteten Nebenräumen in Gaststätten, Vereinsheimen, Beherber-
gungsbetrieben und Diskotheken, erlaubt ist, gestrichen. Ebenfalls gestrichen werden 
die Ausnahmeregelungen für inhabergeführte Gaststätten, Gaststätten mit einer 
Gastraumfläche von weniger als 75 Quadratmetern sowie für Bier-, Wein- und sonstige 
Festzelte. 
 
Zu Nummer 2 
 
Die Änderung ist redaktionell und folgt aus der Änderung in Ziffer 1 Buchstabe b. 
 
 
Zu Artikel 2 
 
Artikel 2 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
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